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I. Einleitung 
 
Im Jahr 2008 hat die EU-Kommission dem Rat und dem EU-Parlament einen 
Vorschlag für eine Richtlinie vorgelegt, der Betroffene vor Diskriminierungen wegen 
bestimmter, in Art. 1 der Richtlinie abschließend genannter Merkmale schützen soll. 
Intendiert wird ein Diskriminierungsschutz wegen unterschiedlicher Behandlung 
aufgrund der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder 
der sexuellen Orientierung auch im Bereich des Zivilrechts. Ausdrücklich genannt wird 
der Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der 
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen (Art. 3 lit. d.). 
 
Der Richtlinienentwurf wurde im Rat 16 Jahre ergebnislos diskutiert, da die 
erforderliche Einstimmigkeit nicht erzielt werden konnte. Anfang 2024 hat die 
amtierende Ratspräsidentschaft den Entwurf erneut zur Diskussion gestellt und hierzu 
eine geringfügig modifizierte Fassung vorgelegt. Dabei wird das Ziel verfolgt, den 
Entwurf noch im ersten Halbjahr 2024 im Rat zu verabschieden. 
 
Der Richtlinienentwurf hätte in der vorliegenden Fassung im Zivilrechtsverkehr 
erhebliche Auswirkungen für die Unternehmen, soweit diese in Vertragsbeziehungen 
zum Verbraucher stehen. Die geplanten Regeln würden in das etablierte und bewährte 
nationale Antidiskriminierungsrecht eingreifen und an einzelnen Stellen Änderungen 
erfordern, die mit erheblichen praktischen Problemen, wirtschaftlichen Belastungen, 
unangemessenen Ergebnissen sowie Eingriffen in die Presse- und Medienfreiheit 
verbunden wären. Die Wirtschaft betrachtet den Diskussionsprozess auf EU-Ebene, 
der ohne Beteiligung der Öffentlichkeit stattfindet, mit erheblicher Sorge. Nach 16 
Jahren wäre unbedingt eine erneute Konsultation der Medien- und 
Wirtschaftsverbände und eine anschließende Berücksichtigung der Interessen 
betroffener Unternehmen geboten, bevor eine Beschlussfassung im Rat erfolgt. 
 
Im Folgenden erläutern große Verbände der deutschen Wirtschaft ihre Position zu dem 
EU-Normgebungsvorhaben und konzentrieren sich dabei auf die geplanten, für den 
Zivilrechtsverkehr relevanten Regelungen. 
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II. Grundsätzliches 
 
Die beteiligten Wirtschafts- und Medienverbände bekennen sich ausdrücklich zum 
verfassungsmäßigen Gleichheitsgrundsatz und lehnen daher ungerechtfertigte 
Ungleichbehandlungen im Zivilrechtsverkehr ebenso wie Diskriminierungen 
entschieden ab. Sie unterstützen gesetzliche Maßnahmen, welche eine Durchsetzung 
des Gleichheitsgrundsatzes unter Beachtung des Prinzips der Verhältnismäßigkeit 
gewährleisten. Gleichzeitig darf eine gesetzlich vorgegebene Pflicht zur 
Gleichbehandlung aber berechtigte und rechtlich zulässige Differenzierungen im 
Zivilrechtsverkehr nicht ausschließen. 
 
Neue EU-Regeln zum Diskriminierungsschutz dürfen daher nicht unangemessen in 
den Zivilrechtsverkehr der Unternehmen mit Verbraucher, sowie der Presse- und 
Medienfreiheit eingreifen. Erforderlich sind Differenzierungsmöglichkeiten für alle 
Branchen, soweit eine unterschiedliche Behandlung sachlich gerechtfertigt ist. Der 
Katalog der Diskriminierungsmerkmale darf insbesondere nicht dazu führen, dass 
Menschen mit gesellschaftlich unerwünschten, z. B. demokratie- oder das friedliche 
Zusammenleben gefährdenden Positionen eine Gleichbehandlung und damit eine 
faktische Akzeptanz ihrer verfehlten „Weltanschauung“ erzwingen können. Ebenso 
sollte der EU-Normgeber sicherstellen, dass die geplanten Neuregelungen keine 
unverhältnismäßige Bürokratie und wirtschaftliche Belastung bei den Unternehmen 
auslösen und eine rechtssichere Umsetzung immer möglich ist.  
 
Der vorliegende Richtlinienentwurf berücksichtigt diese Prämissen nicht hinreichend. 
 
Wegen des bestehenden und bewährten nationalen Antidiskriminierungsrechts 
bestehen berechtigte Zweifel, ob eine EU-rechtliche Regelung überhaupt erforderlich 
ist. Da die nationalen Bestimmungen bereits durch die Rechtsprechung ausgeformt 
wurden, würden die neuen EU-Vorgaben unnötige neue Rechtsunsicherheiten und 
Probleme bei der praktischen Anwendung schaffen. Wir empfehlen daher, von dem 
EU-Regelungsvorhaben Abstand zu nehmen. Soweit dies den im Rat vertretenen 
nationalen Regierungen aus politischen Gründen nicht opportun erscheint, muss der 
Richtlinienentwurf mindestens erheblich überarbeitet werden. Eine Beschlussfassung 
in Form eines Schnellschusses sollte daher unterbleiben. 
 
 
III. Problematische Regelungsvorhaben und Position 

 
1. Diskriminierungsmerkmale (Art. 1) 

 
Mit Art. 1 soll ein Katalog mit Diskriminierungsmerkmalen eingeführt werden. 
Diese entsprechen weitgehend den bereits auf nationaler Ebene (§ 1 AGG) 
etablierten Vorgaben und sind insofern grundsätzlich unproblematisch. 
 
Bedenken bestehen jedoch im Hinblick auf die Einführung eines neuen 
Diskriminierungsmerkmals der „Weltanschauung“. Eine „Weltanschauung“ wird 
als Aussage zur Welt im Ganzen und zur Stellung des Menschen in der Welt 
definiert. Daher ist nicht ausgeschlossen, dass Anschauungen, welche mit der 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung unvereinbar sind oder diese sogar 
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aktiv bekämpfen, unter den Begriff der „Weltanschauung“ subsumiert werden. 
Auch Auffassung zur Überlegenheit bestimmter Personengruppen, Religionen 
oder Völkern sowie zu autoritären Herrschaftsformen wie sie z. B. von 
Islamisten, der faschistischen oder nationalsozialistischen Lehre oder im 
Kommunismus vertreten werden, enthalten nämlich Auffassungen zur Stellung 
der Menschen in der Welt und in der Gesellschaft, auch wenn diese in die Irre 
gehen und völlig inakzeptabel sind. 
 
Mit guten Gründen hat der deutsche Gesetzgeber daher darauf verzichtet, die 
„Weltanschauung“ in den Katalog der Diskriminierungsmerkmale für den 
Bereich des Zivilrechts (§ 19 AGG) aufzunehmen.  Verfehlte, den 
gesellschaftlichen Frieden und die freiheitlich-demokratische Grundordnung 
gefährdende Weltbilder dürfen keinen Diskriminierungsschutz genießen. 
Unternehmen brauchen in diesen Fällen dringend 
Differenzierungsmöglichkeiten, auch um zum Schutz ihrer öffentlichen 
Reputation eine Zusammenarbeit mit entsprechenden Personen vermeiden zu 
können. 
 
Auf das Diskriminierungsmerkmal der „Weltanschauung“ sollte daher für den 
Zivilrechtsverkehr verzichtet werden. 

 
2. Rechtfertigungsmöglichkeiten (Art. 2 Abs. 3 Nr. 5a. und 7.) 

 
Mit Rücksicht auf die legitimen Interessen und Bedürfnisse der Versicherungs- 
und Kreditwirtschaft ermöglicht Art. 2 Abs. 3 Nr. 7 unterschiedliche Prämien, 
Versicherungsleistungen, Preise, Gebühren oder Entgelte bei der Erbringung 
der Leistungen dieser Branchen, soweit die differenzierte Behandlung objektiv 
und angemessen durch ein rechtmäßiges Ziel gerechtfertigt ist. Mit dieser 
Rechtsfertigungsmöglichkeit wird nicht nur verhindert, dass die 
Geschäftsmodelle der Versicherungs- und Kreditwirtschaft gefährdet werden. 
Vielmehr liegen Differenzierungen in diesen Bereichen auch im originären 
Interesse der Verbraucher. Ein Zwang zur pauschalen Gleichbehandlung würde 
nämlich insgesamt zu deutlich schlechteren Konditionen für alle Verbraucher 
führen, weil individuelle Risiken kollektiv eingepreist werden müssten. 
 
Art. 2 Abs. 3 Nr. 5a. sieht darüber hinaus auch eine Rechtfertigungsmöglichkeit 
bei unterschiedlicher Behandlung aufgrund des Alters für alle 
Zivilrechtsverhältnisse vor. Dies ist wegen der teilweise bestehenden 
unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener Altersgruppen auch angemessen 
und wichtig.  
 
Die Rechtfertigungsmöglichkeit darf allerdings nicht nur auf das Alter 
beschränkt werden, sondern sollte alle Diskriminierungsmerkmale erfassen. 
Abhängig vom Einzelfall kann eine differenzierte Behandlung nämlich auch im 
Interesse der Betroffenen liegen. So kann es z. B. zur Gefahrenabwehr geboten 
sein, bei bestimmten Fahrgeschäften des Schaustellergewerbes körperlich 
behinderten Menschen den Zutritt zu verwehren. Eine unterschiedliche 
Behandlung kann beispielsweise auch erforderlich sein, um individuellen 
Bedürfnissen zum Schutz der Intimsphäre zu genügen (z. B. Zugang zur Sauna 
oder Schwimmbad an einzelnen Tagen nur für Frauen).  
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Da die Bedürfnisse für differenzierte Behandlungen im Einzelfall aus der 
individuellen Situation ergeben können und sie keinesfalls nur auf ein 
bestimmtes Diskriminierungsmerkmal beschränkt sind, ist die im 
Richtlinienentwurf vorgesehene Rechtfertigungsmöglichkeit im Hinblick auf 
unterschiedliche Behandlungen wegen des Alters nicht praxisgerecht. Sie sollte 
für den Zivilrechtsverkehr auf alle Diskriminierungsmerkmale erweitert werden. 

 
3. Bankdienstleistungspraxis 

 
Bankdienstleistungen anbietende Unternehmen unterstützen seit jeher die Ziele 
der Antidiskriminierung. Jedoch dürfen bei der Zielstellung wesentliche 
Einschränkungen nicht außer Acht gelassen werden, um eine sachgerechte 
Praxis der Kreditvergabe und eine auf die jeweiligen Kunden passgenau 
zugeschnittene Angebotspalette für Bankdienstleistungen zu gewährleisten. 
Umso wichtiger sind daher die in Art. 2 Abs. 3 Nr. 7a und 7 formulierten 
Ausnahmevorschriften, die unbedingt beibehalten werden sollten. Zudem dürfte 
es sinnvoll sein, spezifischen Antidiskriminierungsvorschriften wie etwa Art. 6 
der Verbraucherkreditrichtlinie 2023/2225/EU zur Erhöhung der Rechtsklarheit 
sowie Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung Vorrang einzuräumen. Gleiches 
gilt für spezielle Tatbestände in Ansehung der Barrierefreiheit (z. B. RL (EU) 
2019/882 zu Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und 
Dienstleistungen). 

 
4. Anwendungsbereich (Art. 3) 

 
Anders als das nationale Recht in Deutschland (§ 19 AGG) ist das 
Benachteiligungsverbot nach dem Richtlinienentwurf nicht auf 
Massengeschäfte beschränkt. Eine entsprechende Einschränkung wäre aber 
angemessen. 
 
Massengeschäfte werden in § 19 Abs. 1 Nr. 1 AGG als zivilrechtliche 
Schuldverhältnisse definiert, die „typischerweise ohne Ansehen der Person zu 
vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen“.  
 
Eine entsprechende Ergänzung der Richtlinie hätte für den Zivilrechtsverkehr 
mit Verbrauchern vor allem Bedeutung, soweit dem Vertragsabschluss eine 
individuelle Bonitätsprüfung vorangeht. In diesen Fällen kommt der Vertrag 
nämlich gerade nicht „ohne Ansehen der Person“, sondern im Gegenteil unter 
Berücksichtigung des konkreten Vertragspartners zustande. Wenn die 
Anwendung des Diskriminierungsverbots auf Massengeschäfte beschränkt 
würde, wären also legitime Differenzierungen (z. B. im Zusammenhang mit der 
Solvenz des Vertragspartners) beim Kauf auf Rechnung oder bei 
Teilzahlungsverkäufen hochwertiger Waren im stationären Handel weiterhin 
möglich. Dies wäre angemessen, weil der Händler in diesen Fällen ein 
berechtigtes Interesse hat, sich vor dem Zahlungsausfall des Kunden zu 
schützen. Differenzierungen bei der Kundenbehandlungen helfen, Risiken für 
den Unternehmer zu minimieren und leisten damit mittelbar einen Beitrag, um 
Verbraucher solche Möglichkeiten überhaupt zu vertretbaren Konditionen 
anbieten zu können.  
 
In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass Geschäfte im 
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Zivilrechtsverkehr häufig mit dem Risiko eines Zahlungsausfalls zu Lasten des 
Unternehmens verbunden sind. Gläubiger sollten daher jenseits der 
Massengeschäfte generell das Recht und die Möglichkeit haben, ihr Risiko 
individuell und ohne Zwang zur Rechtfertigung einzuschätzen und ihr 
Geschäftsverhalten danach auszurichten. Anderenfalls wäre ein insgesamt 
restriktiveres Marktverhalten der Unternehmen zu erwarten, welches zu 
tendenziell höheren Preisen sowie einem reduzierten Angebot führen und damit 
den Interessen der Gesamtheit der Verbraucher widersprechen würde.  
 
Das Benachteiligungsverbot nach Art. 3 Abs. 1 des Richtlinienentwurfs sollte 
daher (wie im deutschen Recht) ausschließlich auf Massengeschäfte 
Anwendung finden. Dies gilt umso mehr, als ein Verzicht auf eine 
entsprechende Beschränkung in einen Kontrahierungszwang münden würde, 
weil jeder (potentielle) Vertragsschluss im Privatrechtsverhältnis unter dem 
„Damoklesschwert“ einer vermeintlichen Diskriminierung stünde. Jeder 
Abbruch von Vertragsverhandlungen ohne offengelegten Sachgrund hätte das 
Potential, als Diskriminierung verstanden zu werden. Mithin bedeutete der 
Wegfall dieser Einschränkung auf Massengeschäfte auch erheblichen „sozialen 
Sprengstoff“. 
 
Das Diskriminierungsverbot des Richtlinienentwurfs sollte daher mit einer 
Einschränkung auf Massengeschäfte ergänzt werden. 

 
5. Pflicht zur Gewährleistung angemessener Vorkehrungen für Menschen mit 

Behinderungen (Art. 4a) 
 

Mit Art. 4 a des Richtlinienentwurfs sollen Unternehmen zur Vornahme 
notwendiger, geeigneter und verhältnismäßiger Änderungen und Anpassungen 
(„angemessene Vorkehrungen“) verpflichtet werden, um zu gewährleisten, dass 
Personen mit einer Behinderung gleichberechtigten Zugang u. a. zu Gütern und 
Dienstleistungen erhalten. 
 
Die Verweigerung „angemessener Vorkehrungen“ zur Herstellung der 
Barrierefreiheit im Zivilrechtsverkehr wird gleichzeitig in Art. 2 Abs. 2 lit. e) des 
Richtlinienentwurfs als Benachteiligung im Sinne des AGG definiert. Damit wird 
das Ziel verfolgt, Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte Teilhabe 
am Geschäftsverkehr zu ermöglichen. Diese Zielsetzung ist grundsätzlich zu 
begrüßen. 

 
Allerdings ist zu beachten, dass die praktischen Auswirkungen eines solchen 
faktischen Anspruchs auf „angemessene Vorkehrungen“ zur Herstellung der 
Barrierefreiheit für die Unternehmen mit B2C-Kontakten mit erheblichen und 
sogar existenzgefährdenden Kostenbelastungen verbunden sein können.  
 
Wegen der zahlreichen denkbaren Behinderungen sind die möglichen 
Einschränkungen behinderter Menschen im Geschäftsverkehr vielfältig. Zwar 
beschränkt Art. 4 a des Richtlinienentwurfs den Anspruch auf Maßnahmen, die 
keine unverhältnismäßige Belastung für die Unternehmen auslösen. Da aber 
völlig offen ist, welche Maßnahmen eine „unverhältnismäßige Belastung“ i. S. 
d. Norm darstellen würden, ist auch offen, welche Maßnahmen zur Herstellung 
der Barrierefreiheit im Einzelfall tatsächlich getroffen werden müssten. Die 
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drohenden wirtschaftlichen Belastungen für die Unternehmen sind daher wegen 
der Unbestimmtheit der Regelung nicht absehbar und müssten durch die 
Rechtsprechung über viele Jahre anhand von Einzelfällen konkretisiert werden. 
Wie die Rechtsprechung die neue Pflicht in der Praxis und bezogen auf 
konkrete Einzelfälle ausformen wird, ist zudem kaum zu prognostizieren. 
Denkbar wäre z. B. eine Pflicht zur barrierefreien Gestaltung von Bedientheken, 
der Waren- und Dienstleistungsangebote einschließlich der Preisauszeichnung 
sowie der Zugänge zu Geschäftslokalen. 
 
Um Rechtssicherheit zu gewährleisten und die Unternehmen vor 
unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Belastungen zu schützen, wäre eine 
Klärung der konkreten Anspruchsvoraussetzungen durch entsprechende 
Normen (auf nationaler oder EU-Ebene) zu gewährleisten, bevor eine 
Rechtspflicht eingeführt wird. Hierzu wäre im Rahmen eines 
Normungsverfahrens klarzustellen, welche konkreten Vorkehrungen zur 
Herstellung der Barrierefreiheit unter Berücksichtigung des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes von den Unternehmen sicherzustellen sind. 
Mindestens müsste in der Richtlinie selbst klargestellt werden, dass bauliche 
Veränderungen, z. B. auch im Zusammenhang mit der Warenpräsentation im 
Einzelhandel, immer als unverhältnismäßige Belastung der Unternehmen zu 
bewerten sind. Nur unter diesen Voraussetzungen könnte ein entsprechender 
Anspruch von den Unternehmen unter Vermeidung eines unverhältnismäßigen 
Aufwands und grundlegender Veränderungen der Waren- und 
Dienstleistungsangebote erfüllt werden.  
 
Eine solche verbindliche Klärung muss aber erfolgen, bevor eine Rechtspflicht 
wie in Art. 4 a des Richtlinienentwurfs vorgesehen eingeführt wird. Nur dann 
lassen sich die wirtschaftlichen Auswirkungen einer entsprechenden Regelung 
seriös beurteilen und die Vorgaben rechtskonform umsetzen, ohne der Gefahr 
einer unnötigen (und kostenintensiven) Übererfüllung ausgesetzt zu sein. 
 
Zu beachten ist nämlich, dass unterschiedliche Auslegungen bei der 
Rechtsanwendung zu einem differenzierten Aufwand und unterschiedlichen 
wirtschaftlichen Belastungen im Zusammenhang mit der Herstellung der 
Barrierefreiheit führen. Die damit ausgelösten Wettbewerbsverzerrungen 
sollten durch klare und rechtssicher zu erfüllende Vorgaben vermieden werden. 
 
Zu berücksichtigen ist auch, dass aktuell Teilhaberechte auf nationaler Ebene 
durch neue, EU-rechtlich bedingte Normen (insbesondere RL (EU) 2019/882 zu 
Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen und ferner 
EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit im Internet 2016/2102) eingeführt werden. In 
Deutschland ist dies z. B. das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG), 
welches ab dem 28. Juni 2025 gilt. Dieses Gesetz hebt Barrierefreiheit für 
Produkte und Dienstleistungen auf eine ganz neue Stufe. Seine Auswirkungen 
sollten abgewartet werden. Die Begründung zu diesem Gesetz veranschlagt 
den jährlichen Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft bei rund 61,9 Mio. Euro und 
den einmaligen Aufwand bei 212,3 Mio. Euro (RegE, BT-Drs. 19/28653, S. 97). 
Die Wirtschaft ist also derzeit mit der praktischen Umsetzung des BFSG bereits 
stark belastet. 
 
Von daher sollten die Auswirkungen der nationalen Umsetzung der Vorgaben 



7 
 

der EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit im Internet abgewartet werden, bevor 
durch die EU neue Rechtspflichten mit einer zusätzlichen Belastung der 
Wirtschaft eingeführt werden. Auf die Einführung eines gesetzlichen Anspruchs 
auf Herstellung „angemessener Vorkehrungen“ zur Gewährleistung der 
Barrierefreiheit ist daher bis auf weiteres zu verzichten. Sollte der EU-
Gesetzgeber die Einführung einer entsprechenden Rechtspflicht gleichwohl für 
unverzichtbar halten, sollte die bereits im Entwurf vorgesehene Beschränkung 
des neuen Anspruchs auf „verhältnismäßige“ Maßnahmen klar, eindeutig und 
rechtssicher definiert werden, um eine Überlastung der Unternehmen zu 
vermeiden. Bauliche Veränderungen haben dabei immer als unverhältnismäßig 
zu gelten. 

 
6. Einschränkung der verfassungsrechtlich geschützten Werbe- und 

Medienfreiheit (Art. 3 Abs. Abs. 1 lit. d) 
 

Es ist seit jeher ein wesentliches Element der Pressefreiheit, dass jede 
Zeitschrift oder Zeitung und jedes andere Medium frei entscheiden kann, ob sie 
eine Anzeige annimmt oder nicht, ob eine Werbung geschaltet wird oder nicht. 
Der Richtlinienentwurf würde nun der Presse und anderen Medien verbieten, 
beim Angebot von Produkten oder Dienstleistungen die Weltanschauung, 
Religion etc. des Nachfragers zu berücksichtigen und diese Freiheit durch einen 
Kontrahierungszwang ersetzen. Somit steht ein wesentliches Element der 
Pressefreiheit auf dem Spiel. 
 
Art. 5 Abs. 1 GG garantiert den Medienunternehmen die völlige - bis zur 
Einseitigkeit reichende - Entscheidungsfreiheit darüber, welche Nachrichten, 
Inhalte und Meinungsäußerungen veröffentlicht werden. Und da die 
kommerzielle Kommunikation aufgrund ihrer Finanzierungsfunktion für die 
Medienunternehmen in vollem Umfang und gleichberechtigt am Schutz des Art. 
5 Abs. 1 (auch in Form der negativen Meinungsfreiheit) teilnimmt, muss dies 
auch für die Entscheidung gelten, ob Werbung geschaltet wird, unabhängig 
davon, ob sie Tatsachenbehauptungen oder Meinungsäußerungen Dritter 
(Werbetreibende) enthält. Gleiches gilt auch für Art 10 
Menschenrechtskonvention und Art 11 Grundrechtscharta.  

 
Die Pressefreiheit schützt gerade auch die Freiheit der Verlage, Anzeigen nicht 
anzunehmen, die der redaktionellen Linie oder der Auffassung der Verlage 
widersprechen. Der Richtlinienentwurf würde aber nach Art. 3 Abs. 1 lit. d 
Verlage verpflichten, Anzeigen anzunehmen, die der redaktionellen Linie oder 
der Weltanschauung der Publikation oder ihrer Leser widerspreche. So könnte 
beispielsweise eine konfessionelle Zeitschrift keine Anzeigen einer religiösen 
Sekte mehr ablehnen, oder eine Jägerzeitschrift keine Anzeigen von 
Tierschützern, was zu Verärgerung und Leserverlust führen würde. 
 
Aufgrund dieser Bedenken hat das EU-Parlament 2009 in einer legislativen 
Entschließung zum Vorschlag zu Recht eine Ausnahme für Werbung und 

Medien in Art. 3 Abs. 5a vorgesehen („Die Bereiche Werbung und Medien sind 

von dem Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen.“), die im Rat 

mitaufgenommen werden muss.  
 
Die Richtigkeit einer solcher Ausnahme ist ebenso bereits im acquis 
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communautaire verankert. 2003 nahm die EU ausdrücklich von einem 
anfänglichen Vorschlag der EU-Kommission Abstand, die 
Gleichbehandlungsrichtlinie aufgrund des Geschlechts (2004/113/EG) auf 
Werbe- und Medieninhalte auszudehnen. Denn man hatte eingesehen, dass 
derartige Inhaltsbeschränkungen mit den Kommunikationsgrundrechten 
unvereinbar sind. Die Erläuterungen zum Entwurf der 
Gleichbehandlungsrichtlinie stellen dazu fest (KOM [2003] 657 endg., S. 16): 
„Um einen Konflikt mit anderen Grundfreiheiten wie der Pressefreiheit [...] zu 
vermeiden, stellt Art. 1 klar, dass die Richtlinie [...] nicht anwendbar ist, wenn 
es um Medieninhalte und Werbeinhalte geht“. Und Erwägungsgrund (11) des 
Richtlinienentwurfs erklärt (KOM [2003] 657 endg., S. 24): „Durch das 
Diskriminierungsverbot dürfen andere Grundrechte [...] einschließlich der 
Medienfreiheit und des Medienpluralismus“ „nicht beeinträchtigt werden“, 
weswegen es nicht „für Medien- und Werbeinhalte“ gelten soll.“ 
Dementsprechend bestimmt Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2004/113/EG, dass die 
Richtlinie nicht „für den Inhalt von Medien und Werbung“ gilt (ABl. L 373/40 v. 
21.12.2004). 


